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Schulinterner Lehrplan
Kernlehrpläne sind ein wichtiges Element für die Entwicklung und Sicherung der Qualität schulischer
Arbeit. Sie beschreiben das Abschlussprofil am Ende der Sekundarstufe I und legen
Kompetenzerwartungen fest, die als Zwischenstufen am Ende bestimmter Jahrgangsstufen erreicht
sein müssen.1  

Für den schulinternen Lehrplan werden Reihenfolge und Schwerpunkt einzelner
Abschnitte  geändert und angepasst.

Unter naturwissenschaftlicher Grundbildung (Scientific Literacy) wird die Fähigkeit verstanden,
naturwissenschaftliches Wissen anzuwenden, naturwissenschaftliche Fragen zu erkennen und aus
Belegen Schlussfolgerungen zu ziehen, um Entscheidungen zu verstehen und zu treffen, welche die
natürliche Welt und die durch menschliches Handeln an ihr vorgenommenen Veränderungen
betreffen.2 

Der Beitrag des Faches Chemie zur naturwissenschaftlichen Grundbildung3

Die Chemie untersucht und beschreibt die stoffliche Welt unter besonderer Berücksichtigung der
chemischen Reaktion als Einheit aus Stoff- und Energieumwandlung durch Teilchen- und
Strukturveränderungen und Umbau chemischer Bindungen. Damit lieferte die Chemie im Laufe ihrer
historischen Entwicklung Erkenntnisse über den Aufbau und die Herstellung von Stoffen sowie für
den sachgerechten Umgang mit ihnen. Der Chemieunterricht in der Sekundarstufe I versetzt
Schülerinnen und Schüler in die Lage, Phänomene der Lebenswelt auf der Grundlage ihrer Kenntnisse
über Stoffe und chemische Reaktionen zu erklären, zu bewerten, Entscheidungen zu treffen, Urteile
zu fällen und dabei adressatengerecht zu kommunizieren. Die Schülerinnen und Schüler erkennen die
Bedeutung der Wissenschaft Chemie, der chemischen Industrie und der chemierelevanten Berufe für
Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt. Gleichzeitig werden sie für eine nachhaltige Nutzung von
Ressourcen sensibilisiert. Das schließt den verantwortungsbewussten Umgang mit Chemikalien und
Gerätschaften aus Haushalt, Labor und Umwelt sowie das sicherheitsbewusste Experimentieren ein.
Schülerinnen und Schüler nutzen insbesondere die experimentelle Methode als Mittel zum
Erkenntnisgewinn über chemische Erscheinungen. Dabei erwerben oder erweitern sie ihre
chemiespezifischen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Im Hinblick auf die anzustrebenden
prozessbezogenen Kompetenzen kommt dabei den Schülerexperimenten besondere Bedeutung zu. Die
Schülerinnen und Schüler verknüpfen experimentelle Ergebnisse mit Modellvorstellungen und
erlangen im Teilchenbereich ein tieferes Verständnis der chemischen Reaktionen und der
Stoffeigenschaften. Für das Verständnis chemischer Zusammenhänge ziehen Schülerinnen und
Schüler Kompetenzen und Erkenntnisse aus dem Biologie- und Physikunterricht und anderen Fächern
heran. Auf diese Weise werden eigene Sichtweisen, Bezüge der Fächer aufeinander, aber auch deren
Abgrenzungen erfahrbar.

__________________________________________________

Dr. Christian Scholten (StR.)
(Vorsitzender der Fachkonferenz 2008/2009)

1 Auszug aus dem Amtsblatt des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen
Nr. 7/08 Sekundarstufe I – Gymnasium; Kernlehrplan Chemie RdErl. d. Ministeriums für Schule und
Weiterbildung v.06.05.2008 - 523-6.08.1.13-66707 Chemie, 
MINISTERIUM FÜR SCHULE UND WEITERBILDUNG DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN
[Hrsg.]: Richtlinien und Lehrpläne für das Gymnasium – Sekundarstufe I – in Nordrhein-Westfalen: Chemie.
Frechen: Ritterbach, 1. Auflage 2008, Seite 7
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Kompetenzerwartungen im Fach Chemie in der Sekundarstufe I 4 

Der Übersicht halber werden hier die Basiskonzepte aller drei Fächer aufgeführt:

Die Fächer Chemie und Physik beschreiben wegen der Notwendigkeit der Verwendung
einheitlicher Begriffe die Basiskonzepte „Struktur der Materie“ und „Energie“ gemeinsam.
Die fachspezifisch konkretisierten Kompetenzerwartungen zu diesen Basiskonzepten werden
allerdings in beiden Lehrplänen getrennt ausgewiesen.

Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung5 

Experimentelle und andere Untersuchungsmethoden sowie Modelle nutzen

Bis Ende von Jahrgangsstufe 9

Schülerinnen und Schüler ...

� beobachten und beschreiben chemische Phänomene und Vorgänge und unterscheiden

� dabei Beobachtung und Erklärung

� erkennen und entwickeln Fragestellungen, die mit Hilfe chemischer und
naturwissenschaftlicher

� Kenntnisse und Untersuchungen zu beantworten sind

� analysieren Ähnlichkeiten und Unterschiede durch kriteriengeleitetes Vergleichen

� führen qualitative und einfache quantitative Experimente und Untersuchungen

� durch und protokollieren diese

� recherchieren in unterschiedlichen Quellen (Print- und elektronische Medien) und

� werten die Daten, Untersuchungsmethoden und Informationen kritisch aus

� wählen Daten und Informationen aus verschiedenen Quellen, prüfen sie auf Relevanz

� und Plausibilität und verarbeiten diese adressaten- und situationsgerecht

� stellen Hypothesen auf, planen geeignete Untersuchungen und Experimente zur

� Überprüfung, führen sie unter Beachtung von Sicherheits- und Umweltaspekten

� durch und werten sie unter Rückbezug auf die Hypothesen aus

� interpretieren Daten, Trends, Strukturen und Beziehungen, erklären diese und

� ziehen geeignete Schlussfolgerungen

� stellen Zusammenhänge zwischen chemischen Sachverhalten und Alltagserscheinungen

� her und grenzen Alltagsbegriffe von Fachbegriffen ab

� zeigen exemplarisch Verknüpfungen zwischen gesellschaftlichen Entwicklungen und
Erkenntnissen der Chemie auf.
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Kompetenzbereich Kommunikation6 

Informationen sach- und fachbezogen erschließen und austauschen

Bis Ende von Jahrgangsstufe 9

Schülerinnen und Schüler ...

� argumentieren fachlich korrekt und folgerichtig

� vertreten ihre Standpunkte zu chemischen Sachverhalten und reflektieren Einwände
selbstkritisch

� planen, strukturieren, kommunizieren und reflektieren ihre Arbeit, auch als Team.

� beschreiben, veranschaulichen oder erklären chemische Sachverhalte unter Verwendung

� der Fachsprache, ggf. mit Hilfe von Modellen und Darstellungen

� dokumentieren und präsentieren den Verlauf und die Ergebnisse ihrer Arbeit

� sachgerecht, situationsgerecht und adressatenbezogen, auch unter Nutzung elektronischer

� Medien, in Form von Texten, Skizzen, Zeichnungen, Tabellen oder Diagrammen

� veranschaulichen Daten angemessen mit sprachlichen, mathematischen oder

� (und) bildlichen Gestaltungsmitteln

� beschreiben und erklären in strukturierter sprachlicher Darstellung den Bedeutungsgehalt

� von fachsprachlichen bzw. alltagssprachlichen Texten und von anderen

� Medien

� prüfen Darstellungen in Medien hinsichtlich ihrer fachlichen Richtigkeit

� protokollieren den Verlauf und die Ergebnisse von Untersuchungen und Diskussionenin
angemessener Form

� recherchieren zu chemischen Sachverhalten in unterschiedlichen Quellen und wählen
themenbezogene und aussagekräftige Informationen aus.

6 1 Seite 18

Kompetenzbereich Bewertung7 

Fachliche Sachverhalte in verschiedenen Kontexten erkennen, beurteilen und
bewerten

Bis Ende von Jahrgangsstufe 9

Schülerinnen und Schüler ...

� beurteilen und bewerten an ausgewählten Beispielen Informationen kritisch auch
hinsichtlich ihrer Grenzen und Tragweiten

� stellen Anwendungsbereiche und Berufsfelder dar, in denen chemische Kenntnisse

� bedeutsam sind

� nutzen chemisches und naturwissenschaftliches Wissen zum Bewerten von
Chancen und Risiken bei ausgewählten Beispielen moderner Technologien und
zum Bewerten und Anwenden von Sicherheitsmaßnahmen bei Experimenten und
im Alltag

� beurteilen an Beispielen Maßnahmen und Verhaltensweisen zur Erhaltung der
eigenen Gesundheit

� benennen und beurteilen Aspekte der Auswirkungen der Anwendung chemischer
Erkenntnisse und Methoden in historischen und gesellschaftlichen
Zusammenhängen an ausgewählten Beispielen

� binden chemische Sachverhalte in Problemzusammenhänge ein, entwickeln
Lösungsstrategien und wenden diese nach Möglichkeit an

� nutzen Modelle und Modellvorstellungen zur Bearbeitung, Erklärung und Beurteilung
chemischer Fragestellungen und Zusammenhänge

� beurteilen die Anwendbarkeit eines Modells

� beschreiben und beurteilen an ausgewählten Beispielen die Auswirkungen
menschlicher Eingriffe in die Umwelt

� erkennen Fragestellungen, die einen engen Bezug zu anderen Unterrichtsfächern
aufweisen und zeigen diese Bezüge auf

� nutzen fachtypische und vernetzte Kenntnisse und Fertigkeiten, um lebenspraktisch
bedeutsame Zusammenhänge zu erschließen

� entwickeln aktuelle, lebensweltbezogene Fragestellungen, die unter Nutzung
fachwissenschaftlicher Erkenntnisse der Chemie beantwortet werden können

� Diskutieren und bewerten gesellschaftsrelevante Aussagen aus unterschiedlichen
Perspektiven, auch unter dem Aspekt der nachhaltigen Entwicklung.

7 1 Seite 19



Stufen der Lernprogression zum Basiskonzept „Chemische Reaktion“8 

Wird mit dem Chemieunterricht in der Jahrgangsstufe 7 begonnen, können diese genannten
Kompetenzen vorausgesetzt werden.

8 1 Seite 26



Stufen der Lernprogression zum Basiskonzept „Struktur der Materie“ 9 

Wird mit dem Chemieunterricht in der Jahrgangsstufe 7 begonnen, können diese genannten
Kompetenzen vorausgesetzt werden.
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Stufen der Lernprogression zum Basiskonzept „Energi e“ 10 

Wird mit dem Chemieunterricht in der Jahrgangsstufe 7 begonnen, können diese genannten
Kompetenzen vorausgesetzt werden.

10 1 Seite 29

Inhaltsfelder und fachliche Kontexte für das Fach Chemie11 

Der Unterricht in den Fächern Ch, Bio und Ph in den Jgst. 5 bis 9 wird durch Inhaltsfelder u.
fachliche Kontexte strukturiert, die in einem thematischen Zusammenhang stehen.

11 1 Seite 31-35



Inhaltsfelder und fachliche Kontexte für das Fach Chemie12 

Der Unterricht in den Fächern Ch, Bio und Ph in den Jgst. 5 bis 9 wird durch Inhaltsfelder u.
fachliche Kontexte strukturiert, die in einem thematischen Zusammenhang stehen.

12 1 Seite 31-35

Leistungsbewertung  13  

Die rechtlich verbindlichen Hinweise zur Leistungsbewertung sowie zu
Verfahrensvorschriften sind im Schulgesetz § 48 (1) (2) sowie in der APO–SI § 6 (1)

(2) dargestellt.

Die Fachkonferenz Chemie, am 11.11.2008 von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr, legte
nach § 70 (4) SchG Grundsätze zu Verfahren und Kriterien der Leistungsbewertung
fest. Sie orientierte sich dabei an den im Lehrplan ausgewiesenen Kompetenzen.
Kompetenzerwartungen und Kriterien der Leistungsbewertung müssen den
Schülerinnen und Schülern sowie deren Erziehungsberechtigen im Voraus transparent
gemacht werden.
Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die im Zusammenhang mit dem Unterricht
erworbenen Kompetenzen. Den Schülerinnen und Schüler muss im Unterricht
hinreichend Gelegenheit gegeben werden, diese Kompetenzen in den bis zur
Leistungsüberprüfung angestrebten Ausprägungsgraden zu erreichen. Erfolgreiches
Lernen ist kumulativ. Dies bedingt, dass Unterricht und Lernerfolgsüberprüfungen
darauf ausgerichtet sein müssen, Schülerinnen und Schülern Gelegenheit zu geben,
grundlegende Kompetenzen, die sie in den vorangegangenen Jahren erworben haben,
wiederholt anzuwenden. Für Lehrerinnen und Lehrer sind die Ergebnisse der
Lernerfolgsüberprüfungen Anlass, die Zielsetzungen und die Methoden ihres
Unterrichts zu überprüfen und ggf. zu modifizieren. Für die Schülerinnen und Schüler
sollen sie eine Rückmeldung über den aktuellen Lernstand sowie eine Hilfe für
weiteres Lernen darstellen. Der Unterricht und die Lernerfolgsüberprüfungen sind
daher so anzulegen, dass sie den Lernenden auch Erkenntnisse über die individuelle
Lernentwicklung ermöglichen. Die Beurteilung von Leistungen soll demnach mit der
Diagnose des erreichten Lernstandes und individuellen Hinweisen für das Weiterlernen
verbunden werden. Wichtig für den weiteren Lernfortschritt ist es, bereits erreichte
Kompetenzen herauszustellen und die Lernenden zum Weiterlernen zu ermutigen.
Dazu gehören auch Hinweise zu Erfolg versprechenden individuellen Lernstrategien.
Den Eltern sollen Wege aufgezeigt werden, wie sie das Lernen ihrer Kinder
unterstützen können.
Im Sinne der Orientierung an Standards sind grundsätzlich alle ausgewiesenen
Bereiche des Lehrplans der prozessbezogenen und konzeptbezogenen Kompetenzen
bei der Leistungsbewertung angemessen zu berücksichtigen. Dabei kommt dem
Bereich der prozessbezogenen Kompetenzen der gleiche Stellenwert zu wie den
konzeptbezogenen Kompetenzen.

Die Entwicklung von prozess- und konzeptbezogenen Kompetenzen lässt sich durch
genaue Beobachtung von Schülerhandlungen feststellen. Dabei ist zu beachten, dass
Ansätze und Aussagen, die auf nicht ausgereiften Konzepten beruhen, durchaus
konstruktive Elemente in Lernprozessen sein können. Die Beobachtungen erfassen die
Qualität, Häufigkeit und Kontinuität der Beiträge, die die Schülerinnen und Schüler im
Unterricht einbringen. Diese Beiträge sollen unterschiedliche mündliche und
schriftliche Formen in enger Bindung an die Aufgabenstellung und das An
spruchsniveau der jeweiligen Unterrichtseinheit umfassen. Gemeinsam ist diesen
Formen, dass sie in der Regel einen längeren, abgegrenzten, zusammenhängenden
Unterrichtsbeitrag einer einzelnen Schülerin, eines einzelnen Schülers bzw. einer
Gruppe von Schülerinnen und Schülern darstellen.

13 1 Seite 35-36



Zu solchen Unterrichtsbeiträgen zählen beispielsweise:

��� � mündliche Beiträge wie Hypothesenbildung, Lösungsvorschläge,
Darstellen

��� � von fachlichen Zusammenhängen oder Bewerten von Ergebnissen

��� � Analyse und Interpretation von Texten, Graphiken oder Diagrammen

��� � qualitatives und quantitatives Beschreiben von Sachverhalten, unter
korrekter

��� � Verwendung der Fachsprache

��� � selbstständige Planung, Durchführung und Auswertung von
Experimenten

��� � Verhalten beim Experimentieren, Grad der Selbständigkeit, Beachtung
der

��� � Vorgaben, Genauigkeit bei der Durchführung

��� � Erstellen von Produkten wie Dokumentationen zu Aufgaben,
Untersuchungen und Experimenten, Präsentationen, Protokolle,
Lernplakate, Modelle

��� � Erstellen und Vortragen eines Referates

��� � Führung eines Heftes, Lerntagebuchs oder Portfolios

��� � Beiträge zur gemeinsamen Gruppenarbeit

��� � kurze schriftliche Überprüfungen.

Das Anfertigen von Hausaufgaben gehört nach § 42 (3) SchG zu den Pflichten der

Schülerinnen und Schüler. Unterrichtsbeiträge auf der Basis der Hausaufgaben

können zur Leistungsbewertung herangezogen werden.

Am Ende eines jeden Schulhalbjahres erhalten die Schülerinnen und Schüler eine

Zeugnisnote gemäß § 48 SchG, die Auskunft darüber gibt, inwieweit ihre

Leistungen im Halbjahr den im Unterricht gestellten Anforderungen entsprochen

haben. In die Note gehen alle im Zusammenhang mit dem Unterricht erbrachten

Leistungen ein. Die Ergebnisse schriftlicher Überprüfungen dürfen keine

bevorzugte Stellung innerhalb der Notengebung haben.

__________________________________________________

Dr. Christian Scholten (StR.)
(Vorsitzender der Fachkonferenz 2008/2009)


